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Stellungnahme zur Änderung der Luftreinhalte-Verordnung (LRV)  

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Mit Schreiben vom 26. September 2014 haben Sie uns eingeladen, zur Änderung der Luftreinhalte-
Verordnung Stellung zu nehmen. Dafür danken wir Ihnen bestens und äussern uns wie folgt. Grundsätz-
lich sind wir mit der Änderung der LRV einverstanden. Eine Anpassung der Emissionsgrenzwerte an den 
Stand der Technik ist in den meisten Fällen zu begrüssen. 

Anhang 2. Ziff. 827 Notstromgruppen  

Wir erachten die Änderung betreffend der Einführung von Emissionsbegrenzungen von Notstromgrup-
pen als kritisch. Diese neue Bestimmung verursacht eine sehr aufwendige und kostenintensive Nachrüs-
tung von Notstromgruppen, die gegenüber der vernachlässigbaren Auswirkung dieser Anlagen auf die 
Umwelt nicht verhältnismässig ist. Notstromgruppen werden ausschliesslich zur periodischen Überprü-
fung der Funktion und in Notfälle eingesetzt und um einen Missbrauch zu verhindern, ist die Befreiung 
von den Emissionsgrenzwerten auf maximal 50 Betriebsstunden pro Jahr begrenzt. Aus diesen Gründen 
beantragen wir die Streichung dieser neuen Bestimmung.  

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüssen 
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